
B E S C H L U S S V O R L A G E TOP:
öffentlich

Bau eines Spiel- und Sportparks im Rahmen des Sonderprogramms "Hilfen für 
Kommunen zur Integration von Flüchtlingen"

Beratungsfolge:

Datum Gremium

05.07.2016 Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

06.07.2016 Rat

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt stimmt der Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel  für den 
Bau  eines  Spiel-  und  Sportparks  im  Rahmen  des  Sonderprogramms  "Hilfen  für 
Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" bis zur Höhe von 879.000,00 € zu.

Begründung: 

Der  Rat  der  Stadt  Gummersbach hat  mit  Beschluss  vom 16.03.2016 die  Verwaltung 
beauftragt, zur Umsetzung des Projekts "Bau eines Spiel- und Sportparks: HALFPIPE als 
Kulturmanager  -  Betreute  Playzone  für  Kinder  und  Jugendliche  im  Stadtgebiet  - 
Integration unbürokratisch, partizipativ und mit sozialpädagogischem Know-How" einen 
Förderantrag im Rahmen des Sonderprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen "Hilfen 
im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" zu stellen und bei Erhalt 
der  Zuwendung  das  Projekt  planerisch  sowie  integrativ  weiterzuentwickeln  und 
umzusetzen.

Mit Datum vom 30.03.2016 wurde eine Zuwendung in Höhe von 703.200,00 € bewilligt. 
Diese  Zuwendung  umfasst  die  Förderung  der  Investitionskosten  von  879.000,00  € 
(Förderquote 80%). Damit  werden alle  beantragten investiven Teilmaßnahmen in  die 
Förderung einbezogen.
Der nach Gegenrechnung der Landeszuwendung verbleibende Eigenanteil von 175.800 € 
kann unter Einhaltung des Verbots der Nettoneuverschuldung dargestellt werden.

Die Maßnahme ist nicht in der Investitionsplanung 2016 enthalten, so dass gemäß § 83 
Abs. 2 GO NRW eine außerplanmäßige Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel 
in Höhe von 879.000 € erforderlich wird. 
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